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1659 Januar 25., [Abtei] Einsiedeln; "in Jll"                      A

SCHREIBEN VON HEINRICH LUDWIG ZURLAUBEN AN ALT AMMANN [UND
DERZEITIGEN STADT- UND AMTSRAT] BEAT II. ZURLAUBEN, ZUG

"Jch hab in Ermangelung gewüsser Pottschafft biss dato nit berichten

Können, welcher massen H. Sebastian Reding [- dieser war mit Maria

Elisabeth Reding verheiratet; deren Schwester Maria Barbara Reding

war die 1652 verstorbene Mutter des Absenders; alle drei stammten

von Schwyz -] den 20.ten diss Monatss, von Lichtensteeg [wo 1658 der

Vater der beiden obgenannten Frauen, Johann Rudolf Reding, als Land-

vogt des Toggenburgs verstorben war] Zuo Rukh reissend, und alhie

[in der Abtei] P.[Dekan] Augustinum [II. Reding, den Halbbruder der

beiden obgenannten Frauen] in Namen gemeiner Erben [von Johann Ru-

dolf Reding], ausskauffend, mir den Zuo Liechtensteeg uber die ver-

lassenschafft Ergangnen Rechtsspruch [der am 8. Januar 1659 gefällt

worden war]1, Schrifftlich gezeigt, (.dessen ein Extract hierbey

Ligt.)2 ohne vermelden, welcher massen, er unssere pretension ge-

füert, und wass Antwortlich erfolget, Undt Thuen ich desswegen

Ubelss von Jnen Suspicieren. ...

Nun Sagt der, unsere pretension ungründtlich widerlegende recess

Erstlich, die ansprach dess Leibdingss [von 3000 Gl., auf das die
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beiden obgenannten Frauen von ihrer Mutter Anna Katharina Tritt von

Wilderen sel. her Anspruch hatten]3 sey Laut Articull dess Tog[g]en-

burgischen Rechtss ungültig, aldieweilen solche nit bey lebzeiten

dess Usufructuarius vor gricht beschriben worden.

Contra. diser vorgenante articull Jst Jüngst A.o. 16514 (.alss wie

ich berichtet.) eingesetz, und demonstrie[r]t dass alt authentisch

Togenburgische Recht diss fahls dass Contrarium. sagend, dass dass

leibding allen anderen schulden vorzuoziechen.

Jtem tali casu werden alle authentisch gesiglete Contractssbrieff

Krafftlooss gemacht. ...

Zum anderen die Restierende Summa Müeterlichen guetss betreffendt

ist Erkhendt in Mehrgedachtem recess, dass weilen nun dass Müeterli-

che guet Zuo beziehen, die herrschafft Glattburg [wo Johann Rudolf

Reding bis 1658 Gerichtsherr war; auf deren Güter erhob Beat Ja-

kob I. Zurlauben bereits 1648 im Namen seiner damaligen Gattin Maria

Barbara Reding Anspruch -]5 verzeigt war, und uff solcher ein ver-

glich geschechen, alss solle hiemit ein benüegen dess Müeterlichen

guetss halb beschechen sein ...

Contra 2.dum Nit weniger ist, Es solte Zwar ein benüegen beschehen

sein, weilen aber dess Müeterlichen guetss halben die gebühr auff

gedachter herrschafft glattburg nit Erlangt, Alss wird Jemand bil-

lich die pretension der Restantz reprobieren Können. ...

Trittenss wird in gedachtem recess die gefüerte ansprach per 27 Loth

¾ goldt6. Laut dess Redingss sel. Eigener handtgschrifft, nit refu-

tiert, und ist dise ansprach niemoll verzeigt worden, (.so vill mir

bewüsst.) desswegen ia billich Zuo erholen.

Viertenss. Jst nach eingelegter Schrifftlich=specificierter Restie-

renden ansprach, niemoll insinuiert worden, dass unserseits etwar

vor dem Rechten solche ansprach probiere, oder dan sich derenthalb

verantworte, Ja auch Jst der Rechtsspruch diess fahls wider alle

form Rechtenss, ussgefelt, und authentisiert.

Es were noch vil wider vorgehend gemelte puncten Zuo inferieren und

hete man Zweiffelss ohne, die habende ansprach, auss dem, für den

verschribnen haussraht Erlegten 4000 R7 Erhalten Können, Ja Wan man

ohne ersorgung Mühe und Kostenss, die pretension selbst persönlich

Zuo Liechensteeg gefüert hete, und nit Parteyschen, Alss dem Seba-

stian Reding ubergeben,

Nun seindt die 4000 R. für den verschrib= anullierten haus Raht von

den Erben bey den Rechten Erlegt, Weiss aber nit ob solche den Cre-

ditoribus Ussgetheilt worden ... Erachte dannach notwendig Zuo sein

solche unbild und unformkhliche proceduren beldist durch schreiben

dem [Reichs-]Fürsten von St. gallen [Abt Gallus II. Alt, dem Lehens-



herrn der Herrschaft Glattburg ] Zuo eröffnen , und diss ohne retarde-
ment.

Dan ich besorge heimliche accord beschechen seyen , undt verspüre
auss H . Augustini und Sebastianss Redings reden und Thaten , dass sie
sich der Sachen gantz entschliessen , und suechen nichts alss ein
verspetterung und verabsaumung unserseits beschehe,

Dan ich Jemallen von Sebastian Reding ein Information . . . [ ?] 8 haben
erhalten Könen , undt bey H . P . Augustini einigen Raht , aber woll ge-
dankhen und Meinungen , mich desshalben obwendig und desperiert Zuo
machen . Dieses habe ich hiemit gehorsamlich anzuefuegen nit Ermang-
len wollen , der getroster hoffnung , mein hochgeherter H . grossvatter
verschaffen werden , damit unserseits noch etwass Könne erholt wer¬
den . Thun darby unss sambtlich göttlicher obsorg wollbefehlen . . . " .
"Abgängen den 25 January 1659 antreffendt Meiner Rinderen Erster Ehe
[mit Maria Barbara Zurlauben ] Ansprach , undt dan die Suspition so
der Sohn , uff heren Decanus Reding undt schw : Sebastian Reding , des-
sendt halben gesezt . betrifft auch die 21h loht golt , so den beeden
[obgenannten ] döchtern gehört hetten . "
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